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Um es vorwegzunehmen: Ja, das muss wohl sein. In diesem Blog möchte ich kurz die

Unterschiede der beiden Fälle beschreiben, den verbliebenen Handlungsspielraum der

Politik aufzeigen, die Größenordnung der neuen Abgabe abschätzen sowie den

Standpunkt der FDP beleuchten.

Vorgeschichte

Ein Haushalt wird von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet, in Kraft tritt er

aber erst nach seiner Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Das war bis jetzt der

Landrat, mit dem Rettungsschirm wird es der Regierungspräsident sein. Die

Aufsichtsbehörde ist gesetzlich dazu verpflichtet, defizitäre Haushalte nur zu genehmigen,

wenn alle möglichen Einnahmequellen durch eine Gemeinde bereits ausgeschöpft sind.

Zu diesen Einnahmequellen gehört auch die Beteiligung der Anlieger an

Straßenbaumaßnahmen/Straßensanierungen durch Erschließungsbeiträge bzw. eine

Straßenbeitragssatzung. Nach meinem Kenntnisstand forderte die Aufsichtsbehörde

erstmals Mitte des vergangenen Jahrzehnts die Einführung einer solchen Satzung.

Damals hat sich die CDU/FDP-Koalition dahingehend geeinigt, statt eine

Straßenbeitragssatzung zu beschließen die Grundsteuer B um 40 Basispunkte zu

erhöhen, somit Mehreinnahmen von etwa 400.000 € zu generieren und um die ungeliebte

Straßenbeitragssatzung herumzukommen. Diese Erhöhung sollte zeitlich limitiert sein und

Abgerufen am 09.01.2026 unter https://fdp-roedermark.de/?p=60

https://fdp-roedermark.de/?p=60


bei einem ausgeglichenem Haushalt zurückgenommen werden. Die Realität war eine

andere, es kam die Bankenkrise, trotz Grundsteuererhöhung stieg das jährliche Defizit

von unter 3 auf über 9 Mill. € an und bei jeder Genehmigung des Haushalts forderte die

Aufsichtsbehörde vehement die Einführung einer Straßenbeitragssatzung. Schon 2010

kündigte die Landesregierung an, hier eine Gesetzesänderung auf den Weg zu bringen

und das rheinland-pfälzische Modell eines wiederkehrenden Straßenbeitrages auch in

Hessen zu ermöglichen. Diese angekündigte Gesetzesänderung gab Kommunen wie

Rödermark einen Aufschub, bis zur Verabschiedung des Gesetzes musste hier kein

Vollzug gemeldet werden. Nun ist das Gesetz seit einigen Monaten verabschiedet,

Rödermark ist weiterhin hochdefizitär und mittlerweile Rettungsschirmkommune. Die

Einführung einer Beteiligung der Anwohner an grundhaften Straßensanierungen in Form

einer Straßenbeitragssatzung oder wiederkehrender Straßenbeiträge ist daher nun

zwangsläufig eine grundsätzliche Bedingung der Aufsichtbehörde zur Genehmigung des

Haushaltes, der man sich nicht länger entziehen kann.

Straßenbeitragssatzung oder wiederkehrender Straßenbeiträge?

Straßenbeitragssatzung heißt, dass Anwohner an der grundhaften Sanierung einer Straße

finanziell beteiligt werden. Je nach Nutzungsart muss eine Straße alle 40 bis 80 Jahre

grundhaft saniert werden, d.h. auch der Unterbau wird erneuert. Dies ist eine

Investitionsmaßnahme, an der der Bürger beteiligt werden kann. Anders sieht es mit

Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen bis hin zur Erneuerung der Fahrbahndecke

aus. Instandhaltungsmaßnahmen werden aus allgemeinen Haushaltsmitteln bestritten, für

die der Bürger nicht zur Kasse gebeten werden kann. Wird die Straße, an der ein Bürger

wohnt, grundhaft saniert, werden dafür die Kosten errechnet. Die Stadt trägt immer auch

einen Eigenanteil. Bei den meisten Straßen in Wohnvierteln sind dies 25 %, bei

innerörtlich bedeutsamen Zubringerstraßen sind dies 50 % und bei Straßen von

überörtlicher Bedeutung 75 % der Gesamtkosten. Wird z.B. eine Straße in einem

Wohnviertel saniert, tragen die Anwohner 75 % der Kosten, die dann nach einem

bestimmten Schlüssel auf die Anwohner aufgeteilt werden. Der Anteil einer einzelnen

Liegenschaft kann hier schnell einmal 5.000 bis 15.000 € betragen. Hat man als

Anwohner diesen Beitrag geleistet, hat man in der Regel für über 50 Jahre Ruhe.

Anders bei den wiederkehrenden Beiträgen. Hier wird der Sanierungsbedarf in einem

Abrechnungsbezirk in den nächsten 5 Jahren ermittelt, die summierten Kosten werden

dann durch 5 geteilt und auf alle Anwohner in diesem Abrechnungsbezirk verteilt. Jeder

Bürger hat daher jedes Jahr einen „wiederkehrenden“ Beitrag zur Sanierung der Straßen
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zu leisten. Aus der Einmalzahlung wird sozusagen eine Ratenzahlung. Die jährliche Rate

kann dabei deutlich variieren, liegt aber im Schnitt nur im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Einstufung der Straßen bzgl. Fremdnutzung, d.h. die Einteilung in 25, 50 und 75 %

Straßen ist übrigens identisch, die Kommune hat also bei keinem der beiden Modelle

einen Vorteil.

Welchen Handlungsspielraum hat die Politik?

Nur einen kleinen. Man kann – wie wir von der FDP – noch so sehr gegen eine

Mehrbelastung der Bürger sein, hier hat man keine Wahl, diese Mehrbelastung wird

kommen. Es wäre daher unseriös, sich gegen beide Varianten zu positionieren. Der

Gesetzgeber lässt ausdrücklich beide Varianten zu, die wichtigste politische Frage ist es

also, sich für eine der beiden Möglichkeiten zu entscheiden. Bei den wiederkehrenden

Straßenbeiträgen müssen außerdem die Abrechnungsbezirke durch die Politik festgelegt

werden. Dies können Wohnbezirke, Ortsteile oder aber auch das ganze Gemeindegebiet

sein. Außerdem entscheidet die Politik natürlich auch darüber, welche und wie viele

Straßen in einem Jahr saniert werden. Sie entscheidet also in einem Fall darüber, wie

viele Bürger mit hohen Einmalbeträgen belastet werden und im anderen Fall, wie hoch

der Jahresbetrag für alle Bürger in einem Abrechungsbezirk ausfällt. Gewisse Spielräume

gibt es wohl noch bei den Berechnungsgrundlagen der Verteilung der Kosten auf die

einzelnen Anwohner. Viel mehr Handlungsspielräume sehe ich im Moment nicht.

Welche Kosten kommen auf die Bürger zu?

Die grundhafte Sanierung einer Straße kostet über den Daumen gepeilt 100 €/qm, d.h.

1.000 € pro Meter Straße (inkl. Bürgersteige). Für den Fall einer 300 m langen

Wohnstraße mit 30 anliegenden Grundstücken in einer Gemeinde mit

Straßenbeitragssatzung bedeutet dies: Die grundhafte Sanierung kostet etwa 300.000 €,

75.000 € davon zahlt die Stadtkasse, 225.000 € müssen die Bürger zahlen. Angenommen

alle Grundstücke sind gleich groß, alle Straßenfronten sind gleich lang und überall stehen

gleich große Zweifamilienhäuser, würde jedem Grundstückseigentümer nach der

Sanierung eine Rechnung in Höhe von 7.500 € ins Haus flattern.

Der häufigste Fall der Verteilung scheint folgender zu sein: die Grundstücksfläche wird mit

einem Nutzungsfaktor multipliziert, der sich u.a. an der Geschosszahl von Wohngebäuden

und an der generellen Nutzungsart der Fläche orientiert. Die Berechnung des

Nutzungsfaktors wird in der Satzung festgelegt. So wird für jedes Grundstück eine

Kennzahl ermittelt, die Kennzahlen aller Anlieger werden aufaddiert, der zu verteilende

Betrag wird durch diese Summe der Kennzahlen geteilt und dann mit den Kennzahlen der
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einzelnen Grundstücke multipliziert, um für jeden Anwohner den exakten Anteil zu

berechnen.

Die Berechnung im Falle der wiederkehrenden Straßenbeiträge sähe folgendermaßen

aus. Rödermark hat etwa 100 km Gemeindestraßen. Würden alle gleichzeitig grundhaft

saniert, würde dies etwas 100 Millionen € kosten. Bei einer durchschnittlichen

Lebensdauer einer Straße von 50 Jahren beliefen sich die jährlichen Sanierungskosten

auf etwa 2 Mill. €. Wenn man davon ausgeht, dass 75 % der Straßenlänge auf

Wohnstraßen fällt, läge der durchschnittliche Anteil der Bürger an den Gesamtkosten bei

65 %, d.h. rund 1,3 Mill. €. Angenommen, die Sanierungen verteilen sich gleichmäßig auf

alle Abrechnungsbezirke, ergäbe das bei etwa 7.200 Grundstücken in Rödermark eine

Größenordnung von durchschnittlich etwa 180 € pro Grundstück oder 50 € pro Person

jährlich. Wobei dies alles immer Durchschnittswerte sind, die je nach Grundstücksgröße,

Geschosszahl, Bewohnerzahl und Zahl der im Abrechnungszeitraum tatsächlich sanierten

Straßen schwanken können. Die Zahl wird aber immer überschaubar bleiben.

2 Faktoren müssen in diesem Zusammenhang noch erwähnt werden: Grundhafte

Sanierungen sind Investitionen, auch der Eigenanteil der Stadt fällt daher meines

Erachtens unter die Investitionen und die sind in Rödermark zurzeit durch die

selbstauferlegte Schuldenbremse gedeckelt. 2011-2013 waren das jeweils unter 600.000

€ im Jahr. Da jedes Möbelstück, jeder Computer, jede neue Software, jedes Spielgerät,

jede Parkbank aus diesem Topf bezahlt werden müssen, bleibt für Straßensanierungen

so gut wie nichts mehr übrig. Wenn 35 % städtischer Anteil nicht mehr als z.B. 350.000 €

sein dürfen (wie z.B. im Haushalt 2012), würden sich auf die Bürger auch nur 650.000 €

verteilen, die eben genannten Zahlen würden sich halbieren.

Die Schuldenbremse hat aber auch zur Folge, dass es notgedrungen zu einem

Investitionsstau kommt. Daneben ist zu beachten, dass eine Vielzahl von Ortsstraßen

während des Baubooms in den 50er und 60er Jahren gebaut wurden und bisher noch

nicht saniert wurden. Ganze Wohngebiete wie Breidert oder Jochert wurden in den 70er

Jahren hochgezogen, d.h. hier steht in den nächsten 20 Jahren eine Sanierung an. Die

Folge ist, dass der Sanierungsbedarf sich nicht gleichmäßig auf die angenommenen 50

Jahre verteilt, sondern in den nächsten 20 Jahren seinen Höhepunkt haben wird. Würde

auf der städtischen Seite das Geld bereit stehen, wären also im nächsten Jahrzehnt auch

deutlich höhere jährliche Beiträge möglich und notwendig. Da das Geld auf städtischer

Seite voraussichtlich aber bei weitem nicht in der benötigten Größenordnung bereit steht

und im Zuge der Sparmaßnahmen unter dem Rettungsschirm auch noch die eh schon
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deutlich zu niedrigen Instandhaltungsbudgets auf ein Minimum zusammengestrichen

werden, ist die Konsequenz ein sinkender Bilanzwert unserer Gemeindestraßen und eine

dramatische Verschlechterung der Straßenzustände auf 20-Jahre-Sicht.

Erwähnt werden sollte auch noch, dass Straßenbeitragssatzung und wiederkehrende

Beiträge sich nicht nur auf Straßen beziehen, sondern auch Plätze, Gehwege,

Fußgängerzonen, Radwege, Begleitgrün und einiges mehr mit eingeschlossen sind.

Hierfür stehen in der Satzung in der Regel einige, meist für die Anwohner etwas

günstigere Beteiligungsprozentsätze.

Warum ich mich für wiederkehrender Straßenbeiträge ausspreche

Keine Frage: die Einführung einer weiteren Abgabe tut uns als bürgerlicher Partei

besonders weh. Wir setzen uns ja bekanntlich dafür ein, die Abgabenlast so gering wie

möglich zu halten und fordern stattdessen mehr Eigenverantwortung der Bürger ein. In

diesem Fall stellt sich aber wie bereits gesagt die Frage gar nicht.

Es bleibt, die Vor- und Nachteile der beiden Varianten gegeneinander abzuwägen und

eine Entscheidung zu treffen. Meine Entscheidung ist dabei pro wiederkehrende Beiträge

gefallen. Eine Straßenbeitragssatzung hat den Vorteil, dass man sich auf rechtlich

sicherem Terrain bewegt. Der Verwaltungsaufwand ist etwas geringer. Nutzungsfaktoren

und Kennzahlen sind nur von den anliegenden Grundstücken zu ermitteln, die Zahl der

jährlichen Bescheide beträgt je nach Sanierungsplan nur einige wenige bis einige

Hundert. Nachteilig sind die hohen Einmalbeträge, die von vielen Anwohnern vermutlich

gar nicht zu stemmen sind, die damit verbundenen zu erwartenden Einnahmeausfälle

sowie vor allem die Gerechtigkeitsfrage.

Wiederkehrende Straßenbeiträge haben den Vorteil, dass sie zwar wiederkehrend sind,

d.h. wie eine zweite Grundsteuer wirken, aber dafür in ihrer Höhe für die allermeisten

Personen leistbar sind (wiederkehrende Beiträge sind umlagefähig, sie würden einen

ähnlichen Effekt wie eine weitere Grundsteuererhöhung um 50-100 Basispunkte haben).

Die Zahl der Zahlungsausfälle wird geringer sein. Dafür ist eine gewisse

Rechtsunsicherheit nicht auszuschließen, d.h. es werden mehr Widersprüche und Klagen

gegen die Bescheide zu erwarten sein. Der Verwaltungsaufwand ist dagegen unstrittig

höher. Es müssen einmalig für alle Grundstücke Nutzungsfaktor und Kennzahl ermittelt

werden, es muss eine Vorabschätzung der Sanierungsmaßnahmen der nächsten 5 Jahre

erfolgen und eine Nachberechnung nach Ausführung der Arbeiten, die Zahl der jährlichen

Bescheide beträgt rund 7.200, bei jeder Änderung im Abrechnungsbezirk (Aufstockung,

Neubau, Anbau, Abriss etc.) muss die Aufteilung leicht korrigiert werden. Die
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Einmalkosten sowie die Overheadkosten sind daher deutlich höher, der

Verwaltungsaufwand in Relation zu den erzielten Einnahmen ist zweifelsohne

ungünstiger. Aus rein organisatorischer und finanzieller Sichtweise müsste man also für

eine Straßenbeitragssatzung stimmen.

Der für mich entscheidende Faktor ist aber die Gerechtigkeit. Jemand wie ich, der in einer

2006 grundsanierten Straße wohnt, wäre fein raus. Voraussichtlich erst 2060 würde ich

zur Kasse gebeten werden (wenn ich dann noch leben sollte). Der Kollege in der Straße

200 m weiter soll dagegen 8.000 € auf einen Schlag jetzt zahlen, nur weil er das Pech

hatte, dass seine Straße 2014 auf dem Plan stand und meine 2006. Anlieger von Landes-

und Bundesstraßen haben diesmal auch ein gutes Los gezogen. Ihre Straßen werden

kostenfrei saniert, lediglich für die Gehwege müssen sie einen verschmerzbaren

Einmalbeitrag zahlen. Der Kleinunternehmer, der neben seinem Betrieb im

Gewerbegebiet wohnt, wird auch betröppelt auf seinen Bescheid schauen. Zwar werden

Gewerbestraßen in der Regel mit maximal 50 % Anwohneranteil abgerechnet, aber dafür

sind die meisten von ihnen in Rödermark ziemlich marode, müssen in den nächsten 15

Jahren definitiv saniert werden und sind aufgrund ihres größeren Straßenquerschnitts

ungleich teurer. Da auch die Grundstücke größer sind und die Zahl der Anwohner

geringer ist, können hier schnell hohe fünfstellige Beträge zustande kommen.

Paradebeispiel für die Ungerechtigkeit ist jedoch die Witwe, die alleine in ihrem Eigenheim

aus den 50 Jahren mit einem großen Grundstück wohnt und jetzt mit einer Rente von 800

€ monatlich gerade so über die Runden kommt. Wie soll diese Person einmalig 10.000 €

Straßenbeitrag zahlen? Ich bin sicher, dieses Klischee könnte sich auch in Rödermark

mehrere Hundert Mal erfüllen. Daher fordere an dieser Stelle auch ich, auch die FDP

mehr Solidarität. Lieber wiederkehrende, kleinere Beiträge für alle Bürger als wenige

große Einmalbeiträge, gegen sie man sich nicht wehren kann, die man nicht beeinflussen

kann und die Existenzen vernichten können. Wenn wir schon eine weitere neue Abgabe

einführen müssen, dann bitte so. Das sollte uns auch das Mehr an Verwaltungsaufwand

Wert sein.

Ich würde übrigens dafür plädieren, nur 2 Abrechnungsbezirke einzuführen: Urberach,

Bulau, Bienengarten und Messenhausen als einen Bezirk und Ober-Roden und

Waldacker als einen zweiten Bezirk.

Abschließend möchte ich noch betonen, dass es eigentlich Aufgabe der regierenden

Koalition, Aufgabe des Bürgermeisters wäre, der Bevölkerung die Einführung einer

weiteren allgemeinen Abgabe zu erklären. Es ist sicher nicht meine Aufgabe als
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Opposition. Doch dort hat man dieses wichtige Thema immer schön flach gehalten. Erst

müsse die Gesetzesvorlage aus Wiesbaden stehen, dann waren Leitbild, Haushalt 2013

und Abbaupfad für den Rettungsschirm wichtiger. Man hat die Grundsteuer kräftig erhöht

– anders hätte man bei den selbstverschuldeten zeitlichen Verzögerungen bzgl.

Sparpolitik die Vorgaben nicht mehr einhalten können – ohne den Bürger darauf

vorzubereiten, dass mit einem Eigenanteil für die Straßensanierung (in welcher Form

auch immer) 2013 ganz sicher eine weitere, neue Abgabe im Raum steht. Ob die

Bevölkerung bei der Grundsteuererhöhung genauso ruhig geblieben wäre, wenn sie

gewusst hätte, dass im gleichen Jahr die Einführung einer weiteren Abgabe beschlossen

werden muss? Transparenz und gute Informationspolitik sieht anders aus.

Dr. Rüdiger Werner

Marienstr. 19

11. März 2013

Zurück zur Übersicht
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